
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Solarmodulen und Zubehör 
der Firma Creative Solar Systems GmbH, Obere Aue 4, 98530 Suhl gegenüber Unternehmen im Sinne des HGB 

 
Allgemeine Bestimmungen 
1. Für den Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen 
maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur in 
soweit, als der Lieferer (Creative Solar Systems GmbH) Ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. 
2. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
sind. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. 
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: 
Unterlagen) – sowohl in Papierform als auch als Datei – behält sich der Lieferer seine 
Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die 
Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf 
Verlangen einschl. aller Kopien unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten 
zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen 
hat. 
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Bei Auftragsbestätigung sind 80 % der Bestellsumme zu bezahlen und die restlichen 
20 % nach Auslieferung der Ware. 
2. Die Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich Verpackungskosten, 
Transportversicherung, Umsatzsteuer und Frachtkosten. 
3. Die Ware des Lieferers ist 14 Tage nach Ablieferung an den Spediteur bzw. 
Ablieferung beim Besteller zu bezahlen. Nach Ablauf der 14-Tage-Frist liegt 
Zahlungsverzug vor. Abweichungen von dieser Regelung bedürfen der gesonderten 
Vereinbarung. 
4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 
III. Eigentumsvorbehalt 
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers 
bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert der folgenden Sicherungsrechte, die dem 
Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, 
wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte freigeben. 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung 
gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den 
Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtung vollständig erfüllt hat. 
3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer 
seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen 
Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne 
dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware 
zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die 
Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit 
Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der 
dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 
4. Ergänzend zu 3. gilt als vereinbart, dass auf Verlangen des Lieferers (im Falle von 
Zahlungsproblemen des Bestellers) der Besteller dem Erstgenannten die abgetretenen 
Forderungen sowie dessen Schuldner bekannt zu geben und dem Lieferer alle für eine 
Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat. 
Vorstehende Abtretung zur Sicherung der Forderungen des Lieferers umfasst auch 
solche Forderungen, die der Besteller gegen einen Dritten infolge einer Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück erwirbt. 
5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 
Besteller auf das Eigentum des Lieferers hinweisen und diesen unverzüglich 
benachrichtigen, damit der Lieferer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür 
der Besteller. 
IV. Fristen für Lieferungen und Verzug 
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; 
dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, 
verlängern sich die Fristen angemessen. Der Lieferer behält sich für den Fall der 
unrichtigen oder verspäteten Belieferung durch seine Zulieferer den Rücktritt vor. Das 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Lieferer zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit seinem 
Zulieferer. Der Besteller wird über die Nichtverfügbarkeit der Ware bzw. Leistung 
unverzüglich informiert. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers wird 
unverzüglich zurückerstattet. 
3. Kommt der Lieferer mit der Lieferung in Verzug, kann er dem Besteller eine 
angemessene Nachfrist stellen. Ein Anspruch auf Schadensersatz ist damit nicht 
begründet. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist 
hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 
4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der 
Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5% berechnet 
werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen. 
V. Zahlungsverzug 
Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zum Rücktritt 
berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe der gelieferten Ware verpflichtet. 
VI. Gefahrenübergang, Verpackungskosten 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware des Lieferers zum Versand 
gebracht oder übergeben worden ist. 
2. Wenn der Versand oder die Zustellung aus vom Besteller zu vertretenden Gründen 
verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so 
geht die Gefahr zum Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spediteur auf den 
Besteller über. 
3. Transport- und sonstige Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung 
werden, vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in der Auftragsbestätigung, nicht 
zurück genommen; ausgenommen davon sind Mehrwegverpackungen. Der Besteller ist 
verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

VII. Entgegennahme 
1. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel 
nicht verweigern. 
2. Dies richtet sich insbesondere nach dem Verwendungszweck der Solarmodule und 
deren Zubehör. Dieser besteht darin, dass mittels Solarzellen Sonnenenergie in 
elektrische Energie umgewandelt wird. Der Wirkungsgrad der Zellen richtet sich nach 
dem gemäß Kundenwunsch eingesetzten Zellentyp unter Berücksichtigung einer in der 
Vertragsspezifizierung genannten Leistungstoleranz im Wirkungsgrad der Zellen. 
VIII. Gewährleistungsrecht – Sachmängel 
1. Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu 
liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf 
die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im 
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag. Ein Sachmangel für Solarmodule liegt 
insbesondere dann nicht vor, wenn am Tage der Auslieferung die zugesagte elektrische 
Leistung eines Moduls innerhalb der im Prospekt oder auf dem Produkt ausgewiesenen 
Toleranzen liegt und nach Inbetriebnahme zusätzlich die halbleiterphysikalisch bedingte 
mögliche Reduzierung der elektrischen Leistung kleiner 5% ist. 
2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz 
gemäß § 438 (1) Nr. 2 (Sachen für Bauwerke) und 479 (1) (Rückgriffsanspruch) BGB 
längere Fristen vorschreibt sowie in Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Lieferers und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen 
über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 
3. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu 
rügen.  
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln 
stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend 
gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die 
Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen 
vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
5. Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren. Wenn der Lieferer eine ihm angemessene Nachfrist verstreichen 
lässt, ohne den Mangel zu beheben, kann der Besteller Rücktritt oder Minderung 
verlangen. 
6. Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
7. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren 
Kosten trägt der Lieferer – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt 
– die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen 
Kosten des Aus- und Einbaus. 
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen 6 
Monate; sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für 
den Liefergegenstand. 
9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff 
des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine 
über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 
Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 
478 (2) BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend. 
10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. X. (Sonstige 
Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen 
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
11. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch den Lieferer nicht. 
IX. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. 
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes 
desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
X. Sonstige Schadensersatzansprüche 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
In Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit bei Sach- und Personenschäden 
ist der Schadensersatzanspruch begrenzt auf maximal 5 Mio. €, bei Vermögensschäden 
auf 500 T€. Für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. X. Schadensersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist 
gemäß Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
bzw. §§ 823 ff BGB gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
XI. Gerichtsstand 
1. Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts, Anstalt oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, bei allen 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten 
der Sitz des Lieferers.  
2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CSIG). 
XII. Verbindlichkeit des Vertrages 
Der Vertrag und diese AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte 
in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag 
eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. 
 
 
 
 

 
Stand: Juni 2006 




